
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Tim Pargent BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 11.09.2020

Wirecard AG: Geldwäsche-Verdachtsmeldungen über die FIU an das Bayerische 
Landeskriminalamt?

18. Wahlperiode  20.11.2020  Drucksache 18/11141

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Wie viele Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche im Zusammenhang mit der 
Geschäftstätigkeit der Wirecard AG, der Wirecard Bank AG oder deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat das Bayerische Landeskriminalamt 
(BLKA) bis zum Jahr 2020 von der in Köln ansässigen Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) er-
halten (bitte jeweils angeben mit Zeitpunkt)? ...................................................... 2

2.  Welche Person oder Organisation hat die jeweiligen Verdachtsmeldungen 
ursprünglich an die FIU gemeldet? ..................................................................... 2

3.  Wie lautete jeweils die Begründung der Verdachtsmeldung? ............................. 2

4.  Gegen welche Einheit/Personen richtete sich die Verdachtsmeldung je-
weils? .................................................................................................................. 2

5.  Wie ging man mit diesen Verdachtsmeldungen jeweils um (bitte auf-
geschlüsselt nach Jahren)?................................................................................. 2
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Antwort 
des Staatsministeriums für des Innern, für Sport und Integration, im Hinblick auf 
die Frage 5 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Justiz
vom 02.11.2020

1.  Wie viele Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche im Zusammenhang mit der 
Geschäftstätigkeit der Wirecard AG, der Wirecard Bank AG oder deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat das Bayerische Landeskriminalamt 
(BLKA) bis zum Jahr 2020 von der in Köln ansässigen Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) er-
halten (bitte jeweils angeben mit Zeitpunkt)?

Vorbemerkung:
Die FIU in Köln (angesiedelt innerhalb der Generalzolldirektion beim Zollkriminalamt) 
nahm zum 26.06.2017 ihre Tätigkeit auf.

Das BLKA erhielt im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Wirecard AG, 
der Wirecard Bank AG oder deren Mitarbeiter bis zum 31.12.2019 insgesamt drei Ver-
dachtsmeldungen, davon in einem Fall mit vier Nachmeldungen. Der jeweilige Zeit-
punkt ist der beiliegenden Excel-Tabelle zu entnehmen.

2.  Welche Person oder Organisation hat die jeweiligen Verdachtsmeldungen 
ursprünglich an die FIU gemeldet?

Meldende Organisationen waren die Bayerische Landesbank, die UniCredit Bank AG 
und die J. P. Morgan AG.

3.  Wie lautete jeweils die Begründung der Verdachtsmeldung?

Die jeweils zugrunde liegenden Sachverhalte sind aus dem Kurzsachverhalt der bei-
gefügten Excel-Tabelle ersichtlich.

4.  Gegen welche Einheit/Personen richtete sich die Verdachtsmeldung jeweils?

Geldwäscheverdachtsmeldungen richten sich nicht gegen eine Einheit oder Person. Sie 
bringen insbesondere keine Person zur Anzeige, sondern der Verpflichtete teilt gemäß 
§ 43 Abs. 1 Geldwäschegesetz (GwG) einen „Sachverhalt“ mit, den er für meldepflichtig 
hält. In der Regel betrifft der Sachverhalt auffällige Transaktionen zwischen Konto-
inhabern, die dann als Akteure auch in der Geldwäscheverdachtsmeldung erscheinen, 
ohne dass sich die Verdachtsmeldung „gegen“ diese Kontoinhaber richtet. Ob und ggf. 
gegen wen sich aus der Meldung eine Verdachtslage für Geldwäsche oder eine ande-
re Straftat ergibt, ist Gegenstand der Prüfungen der FIU und der Ermittlungsbehörden.

Eine namentliche Bezeichnung der Beteiligten an den gemeldeten Transaktionen 
und sonstigen Sachverhalten erfolgt derzeit nicht, da die Ermittlungen noch andauern 
und die Offenlegung von Namen den Untersuchungszweck gefährden könnte.

5.  Wie ging man mit diesen Verdachtsmeldungen jeweils um (bitte auf-
geschlüsselt nach Jahren)?

Die o. g. drei Verdachtsmeldungen, davon in einem Fall mit vier Nachmeldungen, wur-
den nach erfolgtem Clearingverfahren und Erstellung eines Clearingberichts innerhalb 
weniger Tage zur Prüfung an die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet.
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Tabelle über Geldwäscheverdachts- und Nachmeldungen über die  
FIU i. Z. m. Wirecard
Lfd. Nr. Institut Eingang von 

FIU am
Kurzsachverhalt

1 Bayerische Landesbank 
vom 30.01.2019

31.01.2019 Verdachtsmeldung (VM) gg. einen Teilnehmer am 
Online-Glücksspiel, VM richtete sich auch gg.
Wirecard Bank AG wg. Beihilfe.

2 Bayerische Landesbank 
vom 01.02.2019

01.02.2019 Fristfallnachmeldung zu lfd. Nr. 1

3 Bayerische Landesbank 
vom 06.02.2019

07.02.2019 Fristfallnachmeldung zu lfd. Nr. 1

4 Bayerische Landesbank 
vom 08.02.2019

11.02.2019 Fristfallnachmeldung zu lfd. Nr. 1

5 Bayerische Landesbank 
vom 18.02.2019

19.02.2019 Fristfallnachmeldung zu lfd. Nr. 1

6 UniCredit AG vom 
07.02.2019

13.02.2019 Eingang eines hohen Geldbetrages mit auffälligem
Verwendungszweck

7 J.P Morgan AG vom 
23.05.2019

07.06.2019 Meldung von vier auffälligen Zahlungen 
 verschiedener Gesellschaften in Asien aufgrund 
Berichterstattung der Financial Times.
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